                                Anmeldeschein
                 zum Besuch der 5. Klasse einer weiterführenden allgemeinbildenden Schule zum 01.08.2012
I. Personalien

	Name, Vorname des Kindes
	Religionsbekenntnis

	Geschlecht

                ( männlich           ( weiblich

	Staatsangehörigkeit

	Straße, PLZ, Wohnort

	E-Mail-Adresse

	Geburtsort
	Geburtsdatum

	Soll Ihr Kind am/an 

                                ( evangelischen  ( katholischen    ( keinem       Religionsunterricht teilnehmen ?

	Name, Vorname der Mutter
	Straße, PLZ, Wohnort (falls abweichend)
	( privat
( dienstlich 

	Name, Vorname des Vaters
	Straße, PLZ, Wohnort (falls abweichend)
	( privat
( dienstlich

	Erziehungsberechtigung

                      ( beide                ( Mutter                ( Vater               ( sonstige


	Bisher besuchte Grundschule
	Klassen (z.B. Kl.1 – 4)


	von – bis

200      - 2012


(Soweit bei der Anmeldung Schüler- oder Elterndaten neu erhoben werden, beruht die Datenerhebung auf §§16 und 17 Schulpflichtgesetz NW und §§ 4 und 5 Allgemeine Schulordnung NW.)
II. Schulwunsch

Als “Erstwunsch“ ist die Schule einzutragen, die Ihr Kind vorzugsweise besuchen soll. Sollte die Aufnahme an dieser Schule aus

Kapazitätsgründen oder sonstigen schulorganisatorischen Gründen nicht möglich sein, so erfolgt die Aufnahme an einer anderen Schule der gewünschten Schulform. Diese Möglichkeit besteht auch, wenn kein “Zweitwunsch“ angegeben wird.

	Erstwunsch
Gymnasium (Schulname):            Otto-Pankok-Schule

Mein Kind soll ab der 5. Klasse mit folgender Anfangssprache beginnen                       ( Englisch       ( Latein

Mein Kind soll in der Klasse 5 und 6 eine zusätzliche Stunde Musik besuchen              ( ja                  ( nein

	Zweitwunsch

( Gymnasium (Schulname) ___________________________________________________________

· Realschule (Schulname) _______________________________________________________________________



	Geschwisterkinder, die zur Zeit eine weiterführende allgemeinbildende Schule besuchen

Name:                                                                         Schule:                                                         Klasse:

	Wichtiger Hinweis:

Die Schülerfahrtkosten werden vom Schulträger grundsätzlich nur übernommen, wenn die Anmeldung mit dem Erstwunsch an der nächstgelegenen Schule erfolgt und die Entfernung zu dieser Schule mehr als 3,5 km beträgt (s. Verordnung zu § 7 Schulfinanzgesetz). Nähere Einzelheiten über die Voraussetzungen für die Übernahme von Schülerfahrtkosten können der Informationsschrift  Übergang in die Klasse 5 einer weiterführenden Schule entnommen werden. Bei Anmeldung an einer nicht nächstgelegenen Schule wird ein Anspruch auf Übernahme der Schülerfahrtkosten  auch nicht dadurch begründet, dass ein Geschwister- oder Nachbarskind bereits diese Schule besucht. Das unterschiedliche Angebot der ersten Fremdsprache in einer Schulform begründet keinen eigenen Schultyp, d.h. auch wenn z.B. nur ein Gymnasium in der 5. Klasse mit der Anfangssprache Latein beginnt ist diese Schule nicht automatisch als nächstgelegene Schule im Sinne der Schülerfahrtkostenverordnung anzusehen.




Mülheim an der Ruhr, den ____________________                               ____________________________________________________________









       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

